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Vergiitungsbericht

Im nachfolgenden Vergiitungsbericht nach § 162 Aktiengesetz (AktG) werden die Grundsdtze zusammengefasst, die fir die
Festlegung der Vorstands- und Aufsichtsratsvergiitungen der 3U HOLDING AG zur Anwendung kommen. Des Weiteren werden
darin die Vergiitungen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der 3U HOLDING AG im Geschaftsjahr 2025 ausfiihrlich
dargestellt und erldutert.

Vergiitungssystem des Vorstands

Beschlussfassung iiber die Billigung des Vergiitungssystems fiir die Vorstandsmitglieder

Das anzuwendende System der Vergttung fir die Mitglieder des Vorstands der 3U HOLDING AG wurde vom Aufsichtsrat - unter
Zuhilfenahme fachlicher externer Unterstiitzung - in Ubereinstimmung mit §§ 87 Abs. 1, 87a Abs. 1 AktG am 11. April 2025
beschlossen und von der Hauptversammlung am 28. Mai 2025 mit einer Mehrheit von 97,52 % des vertretenen Kapitals gebilligt
(,Vergiitungssystem 2025").

Das Vergiitungssystem 2025 enthalt Klarstellungen und sprachliche Anpassungen im Vergleich zum zuvor giiltigen , Vergiitungs-
system 2021".

Das Vergiitungssystem entspricht den Anforderungen des Aktiengesetzes, inshesondere den Anforderungen des Gesetzes zur
Umsetzung der zweiten Aktiondrsrechterichtlinie (ARUG II), und orientiert sich an den Empfehlungen des Deutschen Corporate
Governance Kodex (DCGK) in der Fassung vom 20. Mdrz 2020.

Das Vergiitungssystem fiir die Vorstande der 3U HOLDING AG wird durch den Aufsichtsrat laufend Giberpriift, insbesondere im
Rahmen von Vertragsverhandlungen mit bestehenden oder zukiinftigen Mitgliedern des Vorstands. Eine formliche und kalendarisch
regelmapige Uberpriifung findet jedoch nicht statt.

Laufzeit der Vorstandsdienstvertrage und Anwendung des Vergiitungssystems im Geschadftsjahr 2025

Mit dem Vorstandsmitglied Uwe Knoke wurde im Geschdftsjahr 2024 ein neuer Vorstandsdienstvertrag mit einer planmapigen
Laufzeit bis zum 31. Juli 2027 geschlossen. Die Vorstandsdienstvertrédge fiir die Vorstandsmitglieder Andreas Odenbreit und
Christoph Hellrung enden planmapig am 31. Dezember 2026. Im Geschaftsjahr 2025 wurden samtliche Mitglieder des Vorstands
fir die Dauer ihrer Amtszeit im Vorstand der 3U HOLDING AG entsprechend dem Vergiitungssystem 2025 vergitet.

Der Vorstand agiert als kollektives Gremium ohne Vorsitzenden oder Vorstandssprecher.
Vergiitungssystem 2025

A. Einleitung und Grundlagen des Vergiitungssystems

Die Vergiitung der Vorstandsmitglieder ist ausgerichtet an der unternehmerischen Entwicklung der 3U HOLDING AG. Das Ver-
giitungssystem fiir den Vorstand folgt dabei den Mapgaben des Aktiengesetzes und den Empfehlungen des Deutschen Corporate
Governance Kodex in der am 27. Juni 2022 im Bundesanzeiger verdffentlichten Fassung (DCGK) und hat zum Ziel, den Mitgliedern
des Vorstands ein marktiibliches und wettbewerbsfahiges Vergiitungspaket anzubieten.



Soweit das Vergiitungssystem von den Empfehlungen des DCGK in einzelnen Punkten abweicht, wird dies in der Entsprechenserk-
ldrung nach § 161 AktG dargestellt und begriindet.

Die Vergiitung des Vorstands wird dabei unter Beriicksichtigung der Grope, Komplexitdt und wirtschaftlichen Lage des Unternehmens
sowie der Entwicklungsmdglichkeit festgelegt. Sie soll in einem angemessenen Verhaltnis zum Verantwortungsbereich und den
Leistungen des Vorstands stehen. Die Vorstandsvergiitung nach diesem System dient auperdem der Harmonisierung der Interessen
des Vorstands, der Mitarbeiter und der Aktiondre und soll die dauerhafte Steigerung der Unternehmensleistung begiinstigen.

Das Vergiitungssystem beinhaltet zur Verwirklichung der genannten Grundsatze erfolgsunabhdngige (,feste”) und erfolgsabhangige
(,variable”) Komponenten.

Die feste Grundvergiitung (nachfolgend auch ,, Jahresgrundgehalt” oder ,festes Jahresgehalt”) und Sachbeziige stellen die erfolgs-
unabhdngigen Komponenten dar, wobei die Sachbeziige unter anderem in Form von Firmenfahrzeugen, Zuschiissen zu Renten-,
Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung, D&0-Versicherungen und Unfallversicherungen gewahrt werden.

Zu den erfolgsabhdngigen Komponenten zdhlen eine einjahrige variable Vergiitung (Short Term Incentive Plan - STI) und ein
mehrjdhriger Verglitungsbestandteil (Long Term Incentive Plan - LTI). Im Rahmen der erfolgsabhdngigen Vergiitung ist die
Mdglichkeit der Festlegung individueller finanzieller und nichtfinanzieller Zielkomponenten fiir Vorstandsmitglieder vorgesehen.

Das Vergiitungssystem sieht im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben eine Maximalvergiitung vor.
B. Das Vergiitungssystem im Einzelnen

I. Maximalvergiitung (§ 87a Abs. 1S. 2 Nr. 1 AktG)

Die fiir ein Geschéaftsjahr zu gewdhrende Gesamtvergiitung des Vorstands (Summe aller von der Gesellschaft fiir sémtliche amtie-
renden Vorstandsmitglieder im Geschaftsjahr insgesamt aufgewendeten Vergiitungsbetrdge, einschlieplich feste Grundvergiitung,
variablen Vergiitungsbestandteilen und Nebenleistungen) ist - unabhdéngig davon, in welchem Geschaftsjahr ein Vergiitungselement
ausbezahlt wird - auf einen absoluten Maximalbetrag begrenzt (,Maximalvergiitung”).

Die Maximalvergiitung betrdgt fiir das einzelne Vorstandsmitglied TEUR 350.

Dariiber hinaus werden Abreden iiber eine einmalige Bonuszahlung (,Sonderbonus”) an die Vorstandsmitglieder fir den Fall
getroffen, dass ein Tochterunternehmen der 3U HOLDING AG an die Borse (organisierter Kapitalmarkt) gefiihrt und zugelassen wird
(,erfolgreicher Borsengang") oder eine vergleichbare wertrealisierende Transaktion (,erfolgreiche Transaktion”) stattfindet. Dies
betrifft beispielhaft die Tochtergesellschaft Selfio SE, Koblenz. Nur fiir den Fall der Zahlung eines Sonderbonus in den vorgenannten
Fdllen erhdht sich die Maximalvergiitung wie folgt:

Der Sonderbonus betrdgt im Fall des erfolgreichen Bérsenganges oder einer erfolgreichen Transaktion der Selfio SE TEUR 250,
sofern die Marktkapitalisierung der Tochtergesellschaft beim Bérsengang (Schlusskurs am ersten Handelstag) bzw. der erzielte
Verduperungserlds im Fall einer erfolgreichen Transaktion EUR 100 Mio. bis EUR 200 Mio. betrdgt und TEUR 500, sofern die



Marktkapitalisierung bzw. der erzielte Verduperungserlds mehr als EUR 200 Mio. betrdgt. Bei einer Marktkapitalisierung oder
einem Verduperungserlos unter EUR 100 Mio. ist kein Sonderbonus geschuldet.

In dem Fall des Bérsengangs oder der Transaktion der Selfio SE und des damit verbundenen Sonderbonus betrdgt die Maximal-
vergiitung der einzelnen Vorstandsmitglieder TEUR 850.

Der Sonderbonus wird entsprechend gewdhrt, wenn Selfio SE mittelbar im Wege einer Unternehmenstransaktion an die Borse
gebracht wird. Im Fall des Borsenganges im Wege einer Unternehmenstransaktion, bei der nicht alle daran beteiligten Unternehmen
Tochterunternehmen der 3U HOLDING AG sind, ist die erzielte Marktkapitalisierung bei Erstnotierung (Schlusskurs am ersten
Handelstag) quotal auf den Anteil des/der jeweiligen Tochterunternehmen(s) zu ermitteln; dieser bildet die Bemessungsgrundlage
fir den zu zahlenden Sonderbonus.

Il. Beitrag der Vergiitung zur Forderung der Geschaftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft
(§ 87a Abs. 1S. 2 Nr. 2 AktG)

Das Vergiitungssystem unterstiitzt die strategische Ausrichtung der 3U HOLDING AG und des von ihr gefiihrten Konzerns (zusammen

.3U Konzern™).

Zahlungen aus der kurzfristigen variablen Vergiitung (,,STI") setzen das Erreichen von quantitativen und qualitativen Zielvorgaben
voraus. Dies ermdglicht eine Incentivierung hinsichtlich spezifischer Ziele mit wesentlicher Bedeutung fiir die operative und/oder
strategische Unternehmensentwicklung.

Dariiber hinaus werden als langfristig orientierte und aktienbasierte variable Vergiitung (,LTI") virtuelle Aktien der Gesellschaft
gewahrt. Unter Beriicksichtigung einer mehrjahrigen Performance-Periode fordert dieses Verglitungselement das strategische
Ziel der langfristigen Wertsteigerung auch im Interesse der Aktiondre der Gesellschaft.

Das Vergiitungssystem gibt insgesamt den Rahmen fiir eine angemessene Vergiitung der Vorstandsmitglieder vor, die es ermdglicht,
qualifizierte Fihrungskrafte zu gewinnen und langfristig an die 3U HOLDING AG zu binden.

lll. Vergiitungsbestandteile und Leistungskriterien fiir variable Vergiitungsbestandteile
(§ 87a Abs.1S. 2 Nr. 3 und 4 AktG)
1. Uberblick iiber die Vergiitungsbestandteile und deren relative Anteile an der Gesamtvergiitung
Die Vergiitung der Vorstandsmitglieder setzt sich aus festen und variablen Vergiitungsbestandteilen zusammen. Die festen
Bestandteile der Vergiitung der Vorstandsmitglieder umfassen ein festes Jahresgehalt sowie verschiedene Nebenleistungen.

Als variable Verglitungsbestandteile sind grundsatzlich die an kurzfristigen Jahreszielen orientierte variable Vergtitung (,STI")
und die langfristig orientierte variable Vergiitung (,,LTI") vorgesehen.



Die wesentlichen Elemente der Vergiitung sind wie folgt vorgesehen:

Feste Vergiitungsbestandteile
e Festes Jahresgehalt: TEUR 200 je Vorstandsmitglied / Grundgehalt (Zahlung jeweils in 12 monatlichen Raten)
e Nebenleistungen: Firmenwagen etc. (siehe dazu B 111.2.2)

Variable Vergiitungsbestandteile
e STI: TEUR 45 je Vorstandsmitglied

(bei 100 % Zielerreichung der vereinbarten quantitativen und individuellen qualitativen Zielvorgaben)
e LTI: TEUR 55 je Vorstandsmitglied in virtuellen Aktien

MAXIMALVERGUTUNG
* TEUR 350 je Vorstandsmitglied

Die MAXIMALVERGUTUNG betragt unter Beriicksichtigung von Sonderbonuszahlungen im Falle der oben genannten Bérsengange
TEUR 850 fiir die einzelnen Vorstandsmitglieder.

Nachstehend sind die relativen Anteile der einzelnen Vergiitungsbestandteile an der voraussichtlichen jahrlichen Gesamtvergiitung
(,Gesamtvergiitung”) ausgehend von den jeweiligen voraussichtlichen jahrlichen Aufwandsbetrdgen dargestellt.

Der Anteil der festen Vergiitungsbestandteile (Jahresgehalt, Nebenleistungen) an der Gesamtvergiitung liegt zwischen rd. 71%
und 100 %. Dabei liegt der Anteil der Nebenleistungen (maximal) bei 20 % der Gesamtvergiitung.

Der Anteil des STI an der Gesamtvergiitung liegt zwischen 0% bis rd. 13% und der Anteil des LTI zwischen 0% bis rd. 16 % der
Gesamtvergiitung.

Die bei den festen Vergiitungsbestandteilen dargestellte Obergrenze von 100 % sowie die bei den variablen Vergiitungsbestand-
teilen dargestellte Untergrenze von 0% beriicksichtigen, dass bei einem Verfehlen der Leistungskriterien fiir den STI bzw. in
Abhdngigkeit von der fir den LTI maBgeblichen Bdrsenkursentwicklung der Aktie der Gesellschaft die variable Vergiitung auch
vollstdndig ausfallen kann.

2. feste Vergiitungsbestandteile
2.1. Feste Grundvergiitung
Die Vorstandsmitglieder erhalten ein festes Jahresgehalt in zw6If monatlichen Raten.

2.2. Nebenleistungen

Zusétzlich werden den Vorstandsmitgliedern vertraglich festgelegte Nebenleistungen gewdhrt. Diese Nebenleistungen beinhalten
insbesondere Sachbeziige, insbesondere Firmenfahrzeug oder Aquivalent, Zuschiisse zur Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeits-
losenversicherung, D&0-Versicherung, Unfallversicherung und Auslagenersatz.



Die von der Gesellschaft gestellten Dienstfahrzeuge sowie Mobiltelefone stehen den Vorstandsmitgliedern auch zur privaten
Nutzung zur Verfiigung. Die den Vorstandsmitgliedern gewdhrten Zuschiisse zur Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung werden
in Hohe von 50 % der durch das Vorstandsmitglied geleisteten Beitrdge erstattet, maximal in Hohe des Arbeitgeberanteils unter
Beriicksichtigung der entsprechenden Beitragshemessungsgrenzen.

Die flir die Vorstandsmitglieder abgeschlossene Vermdgensschaden-Haftpflichtversicherung (,D&0-Versicherung”) beinhaltet
den gesetzlich vorgesehenen Selbstbehalt.

3. Variable Vergiitungsbestandteile
Nachfolgend werden die variablen Vergiitungsbestandteile einschlieplich der jeweiligen Leistungskriterien benannt und deren
Zusammenhang zur Geschaftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft erldutert.

Ergdnzend wird auch auf die Methoden zur Beurteilung der Erreichung der Leistungskriterien eingegangen.
Ergdnzend wird auch auf die Methoden zur Beurteilung der Erreichung der Leistungskriterien eingegangen.

31. Short Term Incentive (,STI")
Den Vorstandsmitgliedern wird der STI gewdhrt, der wie folgt ausgestaltet ist:

Der STl setzt sich aus einem quantitativen und einem qualitativen Teilziel zusammen. Bei der quantitativen Teilzielerreichung wird
die Planungstreue und das operative Ergebnis im Verglitungszeitraum bewertet.

Mapgeblich fiir die Erreichung des Teilziels ,.Planungstreue” ist der testierte Wert der EBIT-Leistung des 3U Konzerns im Verhdltnis
zu dem budgetierten Wert, der durch den Aufsichtsrat im Rahmen der Budgetplanung fiir den Vergitungszeitraum gebilligt wurde.

Entscheidend fir die Erreichung des Teilziels ,operatives Ergebnis* ist der testierte Wert der EBT-Leistung des 3U Konzerns. Im
Rahmen der qualitativen Zielerreichung bewertet der Aufsichtsrat die Erfiillung prioritdrer Aufgaben des Vorstands sowie die
Erfillung vom Aufsichtsrat gesetzter persénlicher Ziele des Vorstands.

32. Long Term Incentive (,LTI")

Dariiber hinaus werden den Vorstandsmitgliedern virtuelle Aktien der Gesellschaft als aktienbasiertes Vergiitungselement mit
langfristiger Anreizwirkung (,LTI") gewdhrt. Die den Vorstandsmitgliedern gewahrten virtuellen Aktien sind auf Barausgleich
gerichtet; es erfolgt keine Lieferung von Aktien.

Die Gewdhrung der virtuellen Aktien erfolgt jahrlich fiir die jeweils vereinbarte Laufzeit des Vorstandsdienstvertrages und sieht
eine Haltedauer von vier Jahren vor. Die Anzahl der jahrlichen zuzuteilenden virtuellen Aktien bemisst sich nach dem LTI-Zielbetrag
dividiert durch das arithmetische Mittel der XETRA-Schlusskurse der 3U-Aktie {iber die letzten 30 Borsen-Handelstage vor dem
Beginn des Leistungszeitraums.



Die finale Auszahlung des LTI ist gekniipft an drei Leistungskriterien, die nach Ablauf der Haltedauer vorliegen miissen:
* 40% Durchschnitt der jahrlichen Zielerreichung nach Plan-EBIT wahrend der 4-jdhrigen Laufzeit,

* 30% Kursentwicklung der 3U HOLDING AG im Vergleich zur Peer Group sowie

* 30% Erreichen der vereinbarten Nachhaltigkeitsziele.

Der Auszahlungsbetrag bestimmt sich, indem die bedingt gewahrte Anzahl an virtuellen Aktien mit dem arithmetischen Mittel
der XETRA-Schlusskurse der 3U-Aktie iiber die letzten 30 Bérsen-Handelstage vor Ende des Leistungszeitraums und der Erfolgs-
zielerreichung multipliziert wird.

Zusatzlich erhalten die Vorstandsmitglieder ein Dividendendquivalent, das sich an der Summe der {iber den Zeitraum bezahlten
Dividenden fiir jede bedingt gewahrte virtuelle Aktie bemisst.

Der Auszahlungsbetrag ist je Vorstandsmitglied der Hohe nach begrenzt auf TEUR 55 jéhrlich, wobei in diesem Maximalbetrag
etwaig zu zahlende Dividendendquivalente enthalten sind.

Die Gewdhrung der virtuellen Aktien als aktienbasiertes Vergiitungselement trdgt zu einer verstarkten Angleichung der Interessen
von Vorstandsmitgliedern und Aktiondren bei und fordert das strategische Ziel der langfristigen Wertsteigerung des Unternehmens.

Die wesentlichen Bedingungen der gewdhrten virtuellen Aktien einschlieplich Anzahl und Wert werden im jéhrlichen Vergiitungs-
bericht dargestellt.

IV. Aufschubzeiten fiir die Auszahlung von Vergiitungsbestandteilen (§ 87a Abs. 1S. 2 Nr. 5 AktG)
Die Haltedauer der virtuellen Aktien betrdgt vier Jahre.

V. Moglichkeiten der Gesellschaft, variable Vergiitungsbestandteile zuriickzufordern (§ 87a Abs. 1S. 2 Nr. 6 AktG)

Bei Vorliegen einer groben Pflichtverletzung des Vorstandsmitgliedes und/oder seiner Kiindigung durch die Gesellschaft aus
wichtigem Grund kann die langjdhrige variable Vergiitung (maximal vier Jahre vor Eintritt des Riickforderungsgrundes) zuriick-
gefordert werden.

VI. Aktienbasierte Vergiitung (§ 87a Abs.1S. 2 Nr. 7 AktG)
Die als LTI gewdhrten virtuellen Aktien der Gesellschaft sind als aktienbasierte Vergiitungskomponente im Sinne von § 87a Abs. 1S.
2 Nr. 7 AktG anzusehen. Wegen der insoweit vorgesehenen weiteren Angaben wird auf die Darstellung unter Ziff. I11.3.2 verwiesen.

VII. Vergiitungsbezogene Rechtsgeschafte (§ 87a Abs. 1S. 2 Nr. 8 AktG)

1. Laufzeiten und Voraussetzungen der Beendigung vergiitungsbezogener Rechtsgeschafte, einschlieplich der jeweiligen Kiindigungs-
fristen (§ 87a Abs. 1S. 2 Nr. 8 a) AktG)

Vorstandsdienstvertrdge sind fir eine feste Laufzeit abgeschlossen und sehen dementsprechend keine ordentliche Kiindigungs-

mdglichkeit vor.

Die Vorstandsdienstvertrage der Vorstandsmitglieder werden iiber eine Laufzeit von drei bis fiinf Jahren abgeschlossen.



2. Entlassungsentschadigungen (§ 87a Abs. 1S. 2 Nr. 8 b) AktG)
Die Vorstandsdienstvertrdge sehen keine Abfindungsanspriiche oder sonstige Entlassungsentschadigungen vor.

3. Ruhegehaltsregelungen (§ 87a Abs. 1S. 2 Nr. 8 ¢) AktG)
Ein Ruhegehalt wird nicht gewahrt. Wie unter Ziff. Il1.2.2. erldutert, wird lediglich ein Zuschuss zur Rentenversicherung gewdhrt.

VIIl. Beriicksichtigung der Vergiitungs- und Beschaftigungsbedingungen der Arbeitnehmer bei der Festsetzung des
Vergiitungssystems (§ 87a Abs. 1S. 2 Nr. 9 AktG)

Der Aufsichtsrat Giberpriift regelmdapig die Angemessenheit der Vergitung der Vorstandsmitglieder unter anderem anhand eines
Vergleichs mit der unternehmensinternen Vergiitungsstruktur (,Vertikalvergleich”). Bei der Beurteilung der Angemessenheit in
vertikaler Hinsicht wird die Vergiitung des Vorstands mit der Vergiitung der im Inland beschaftigten Mitarbeiter in der Fiihrungsebene
unterhalb des Vorstands sowie der im Inland beschaftigten Gesamtbelegschaft der 3U HOLDING AG und ihrer Konzerngesellschaften
verglichen. Im Rahmen dieses Vertikalvergleichs wird insbesondere das Verhdltnis der Vorstandsvergiitung zur Vergiitung der
genannten Mitarbeiter in der zeitlichen Entwicklung beriicksichtigt.

IX. Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur Uberpriifung des Vergiitungssystems (§ 87a Abs. 1S. 2 Nr. 10 AktG)
Der Aufsichtsrat beschliept ein klares und verstandliches Vergiitungssystem fiir die Vorstandsmitglieder und legt das beschlossene
Vergiitungssystem der Hauptversammlung zur Billigung vor. Eine Uberpriifung des Vergiitungssystems und der Angemessenheit
der Vorstandsvergiitung fiihrt der Aufsichtsrat nach pflichtgemapem Ermessen regelmdpig und, soweit erforderlich, auch anlass-
bezogen durch, mindestens aber alle vier Jahre. Hierzu erfolgt zum einen ein Vertikalvergleich der Vorstandsvergiitung mit der
Vergiitung der Flihrungsebene unterhalb des Vorstands sowie der Gesamtbelegschaft. Darliber hinaus wird die Vergiitungshdhe
und -struktur mit einer vom Aufsichtsrat definierten Peer-Group aus in der Regel borsennotierten Unternehmen (Holding-/
Beteiligungsgesellschaften) verglichen, die u.a. eine vergleichbare Marktstellung aufweisen (,horizontaler Vergleich®).

Die fiir die Vermeidung und Behandlung von Interessenkonflikten geltenden Regelungen werden auch beim Verfahren zur Fest- und
Umsetzung des Vergiitungssystems beachtet.

Im Fall von wesentlichen Anderungen, mindestens jedoch alle vier Jahre, wird das Vergiitungssystem der Hauptversammlung erneut
zur Billigung vorgelegt. Billigt die Hauptversammlung das vorgelegte System nicht, legt der Aufsichtsrat der Hauptversammiung
spatestens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein tiberpriiftes Vergiitungssystem zur Billigung vor.

Der Aufsichtsrat kann voriibergehend von dem Vergiitungssystem (,Verfahren und Regelungen zur Vergiitungsstruktur”) und dessen
einzelnen Bestandteilen abweichen oder neue Vergiitungsbestandteile einfiihren, wenn dies im Interesse des langfristigen Wohl-
ergehens der Gesellschaft notwendig ist. Unter den genannten Umstdnden hat der Aufsichtsrat auch das Recht, neu eintretenden
Vorstandsmitgliedern Sonderzahlungen zum Ausgleich von Gehaltsverlusten aus einem vormaligen Dienstverhdltnis zu gewahren.
Abweichungen kénnen voriibergehend auch zu einer abweichenden Hohe der Maximalvergiitung fiihren. Eine Abweichung von
dem Vergltungssystem ist nur aufgrund eines entsprechenden Aufsichtsratsbeschlusses mdglich, der die aupergewdhnlichen
Umstdnde und die Notwendigkeit einer Abweichung feststellt. Im Falle einer Abweichung sind im Vergiitungsbericht die konkret
betroffenen Bestandteile des Vergiitungssystems, von denen abgewichen wurde, zu benennen und die Notwendigkeit der Abweichung
zu erldutern (§ 162 Abs. 1S. 2 Nr. 5 AktG).



Bericht iiber die Vergiitung der Vorstandsmitglieder im Geschaftsjahr 2025
Angabe der gewdhrten und geschuldeten Vergiitungsbestandteile

Vergiitung der Andreas Christoph Hellrung Uwe Knoke Vorstand gesamt*
Vorstandsmitglieder Odenbreit
(TEUR)

2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024

Festvergiitung 200 200 200 200 200 200 600 600

Steuerpflichtige
geldwerte Vorteile und

sonstige

Nebenleistungen 25 27 32 38 19 19 76 84
Summe fixe Vergiitung
und Nebenleistungen* 225 227 232 238 219 219 676 684
Einjdhrige
variable Vergiitung 14 19 14 19 14 12 41 50
Mehrjahrige
variable Vergiitung

LTI 2025 55 55 55 165

LTI 2024 0 55 0 55 0 55 0 165
Summe
variable Vergiitung* 69 74 69 74 69 67 206 215

Versorgungsaufwand 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtvergiitung* 294 301 301 312 288 286 882 899

*Rundungsbedingte Abweichungen in der Summenzeile und in der Angabe Vergiitung gesamt

Die im Geschaftsjahr 2025 gewdhrten Gesamtbeziige des Vorstands betrugen TEUR 882 (Vorjahr: TEUR 899).

Fir die mehrjahrige variable Vergiitung gilt: Unter Beachtung des erwarteten Zielerreichungsgrads wird zundchst die Anzahl der
voraussichtlich zur Auszahlung kommenden virtuellen Aktien ermittelt. Im zweiten Schritt wird der aktuelle Wert je virtueller Aktie
unter Beachtung des 30-Tage-Durchschnittskurses der Aktie am Bilanzstichtag und des kumulierten Dividendendquivalents bis zum
Bilanzstichtag ermittelt. Die erwartete Auszahlung am Ende der Laufzeit wird als Minimum aus dem ohne Deckelung geltenden
Auszahlungsbetrag und dem maximalen Auszahlungsbetrag von TEUR 55 pro Jahr und Vorstandsmitglied bestimmt. Der ohne
Deckelung geltende Auszahlungsbetrag entspricht dabei dem Produkt aus der voraussichtlichen Anzahl an virtuellen Aktien und dem
aktuellen Wert je virtueller Aktie inklusive Dividendendquivalent. Der in dem letztgenannten Schritt ermittelte Betrag wird sodann
iiber die verbleibende Haltedauer mit einem laufzeitdquivalenten risikofreien Zinsfup abgezinst. Von dem so ermittelten Betrag
ist derjenige Anteil in die Riickstellung einzustellen, der auf den bereits abgelaufenen Teil des Leistungszeitraums (Haltedauer)



entfallt. Fir die im Geschaftsjahr 2025 gewdhrten virtuellen Aktien wurden Riickstellungen in Héhe von TEUR 26 (Vorjahr: TEUR 39)
gebildet. Die Riickstellungssumme fiir alle virtuellen Aktien betrdgt zum 31. Dezember 2025 insgesamt TEUR 337 (Vorjahr: TEUR 226).

Ein Teil der erfolgsabhdngigen Vergiitung eines Geschéftsjahres wird unter dem Vorbehalt gezahlt, dass der Vorstand die Geschafte
der Gesellschaft auch in den auf das betreffende Geschaftsjahr folgenden zwei Geschéftsjahren nachhaltig fiihrt. Die mehrjdhrige
variable Verglitung wird in Form von virtuellen Aktien mit einer Haltedauer von vier Jahren gewahrt.

Die geleistete Vergiitung entspricht vollumfanglich den Grundziigen des angewendeten Vergiitungssystems. Das Vergiitungssystem
2025 wurde im Geschdftsjahr 2025 fiir alle Vorstandsdienstvertrdge angewendet. Es gab keine Sonderzahlungen oder sonstige
Abweichungen von dem angewendeten Vergiitungssystem.

Die Mitglieder des Vorstands erhalten keine Vergiitungen von anderen Gesellschaften des 3U Konzerns. Sie haben keine Leistungs-
zusagen von Dritten erhalten, die im Zusammenhang mit ihrer Tatigkeit als Vorstandsmitglieder der 3U HOLDING AG stehen, noch
wurden ihnen derartige Leistungen gewahrt.

Die Maximalvergiitung wurde 2025 - wie auch im Vorjahr - bei keinem Vorstandsmitglied erreicht beziehungsweise iiberschritten.
Von der Mdglichkeit, variable Vergiitungsbestandteile zuriickzufordern, wurde kein Gebrauch gemacht.

Zusagen fiir den Fall einer vorzeitigen oder requldren Beendigung der Tatigkeit wurden weder amtierenden noch friiheren Mit-
gliedern des Vorstands erteilt.



Anwendung der Leistungskriterien Zielerreichung des Vorstands fiir die variable
Vergiitung (2025, in %)

Quantitative Ziele

Planungstreue 0
Operatives Ergebnis 0
Qualitative Ziele
Andreas Odenbreit Erfiillung prioritdrer Aufgaben 100
Erfiillung persdnlicher Ziele 100
Christoph Hellrung Erfiillung prioritarer Aufgaben 100
Erfiillung persdnlicher Ziele 100
Uwe Knoke Erfiillung prioritdrer Aufgaben 100
Erfiillung personlicher Ziele 100

Vergleichende Darstellung der jahrlichen Verdnderung der Vergiitung, der Ertragsentwicklung der Gesellschaft sowie der iiber die
letzten vier Geschaftsjahre betrachteten durchschnittlichen Vergiitung von Arbeitnehmern:

Vertikalvergleich Vorstandsvergiitung 2025 2024 Verdnderung 2023 2022
(TEUR) 2025/2024

Ergebnisentwicklung

EBITDA -3.682 3770 - 5.233 8.486
EBIT 1959 135 - 1.639 5.091
EBT -8.611 660 - 3.688 5145

Arbeitnehmervergiitung
Durchschnittliche Vergiitung

der 3U-Mitarbeiter 579 55,1 52% 54.8 55.7
Vorstandsvergiitung

Andreas Odenbreit 294 301 -23% 301 1.308
Christoph Hellrung 301 312 -35% 763 890

Uwe Knoke 288 286 0.7% 586 398



Im Konzern der 3U HOLDING AG herrscht eine flache Fiihrungsstruktur vor. In den Kreis der Arbeitnehmer, die der Ermittiung
der Durchschnittswerte sowie deren durchschnittlicher Vergiitung zugrunde liegen, sind daher einbezogen: die Geschaftsfiihrer
beziehungsweise Vorstdnde der Tochtergesellschaften, sémtliche leitenden und weiteren Angestellten einschlieplich Aushilfen
und Teilzeitkrafte. Dies korrespondiert mit der Darstellung im Abschnitt ,Beschaftigte” des zusammengefassten Lageberichts.

Aktienoptionsplan 2018

Mit Beschliissen vom 25. Mai 2016 und 3. Mai 2018 hat die Hauptversammlung ein bedingtes Kapital in Hohe von bis zu EUR 3.531.401,00
zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands, Fiihrungskrafte und Mitarbeiter im Rahmen eines Aktienoptionsplans
geschaffen und den Vorstand entsprechend ermdchtigt. Von dieser Ermdchtigung hat der Vorstand am 6. Dezember 2018 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats Gebrauch gemacht und einen Aktienoptionsplan 2018 aufgelegt.

Die Aktienoptionen konnten nach Ablauf der festgelegten Sperrfrist (Erdienungszeitraum) erstmals ab Dezember 2022 ausgeiibt
werden. Die 3U HOLDING AG ist berechtigt, die Ausiibung von Optionsrechten in dem Umfang abzulehnen, wie deren Ausiibung
wegen auperordentlicher, nicht vorhergesehener Entwicklungen zu einer unverhdltnismapig hohen Vergiitung des Bezugsbe-
rechtigten fiihren wiirde.

Nach der Ausiibung in den Geschéftsjahren 2022 und 2023 verfiigen die Vorstandsmitglieder der 3U HOLDING AG zum 31. Dezember 2024
iiber keine ihnen zugeteilten Aktienoptionen mehr.

Fiir weitere Angaben zum Aktienbesitz von Vorstand und Aufsichtsrat wird auf den Anhang zum Konzernabschluss unter Ziffer 8.3
verwiesen. Fiir Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung verweisen wir auf das Kapitel ,Konkrete Angaben Uber Aktien-
optionsprogramme”.

Vergiitung der Aufsichtsratsmitglieder

Das Vergitungssystem fiir den Aufsichtsrat ist in § 9 der Satzung der Gesellschaft geregelt. Das bestehende Vergiitungssystem des
Aufsichtsrats wurde der Hauptversammlung vom 28. Mai 2025 zur Beschlussfassung vorgelegt, die die Vergiitung des Aufsichts-
rats mit einer Mehrheit von 97,20 % der abgegebenen Stimmen bestétigte. Die Vergiitungs- und Beschaftigungsbedingungen der
Arbeitnehmer wurden bei der Festsetzung des Vergiitungssystems fiir den Aufsichtsrat nicht einbezogen.

Demzufolge betrdgt die Maximalvergiitung fiir den Vorsitzenden TEUR 50,0 fiir seinen Stellvertreter TEUR 37,5 und fiir die {ibrigen
Aufsichtsratsmitglieder TEUR 25,0. Unter der MaBgabe, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats das Doppelte, der stellvertre-
tende Vorsitzende das Eineinhalbfache der Grundvergiitung in Héhe von TEUR 5,0 pro Jahr erhdlt, betrdgt der Anteil der festen
Vergiitungsbestandteile an der Maximalvergiitung fiir jedes Aufsichtsratsmitglied 20 %. Der Anteil der tatsdchlich gezahlten
variablen Vergitungsbestandteile hdngt von der Erfiillung der gesetzten Leistungskriterien ab und kann daher von Jahr zu Jahr
variieren, den Anteil von 80 % an der Maximalvergiitung jedoch nicht Ubersteigen.



Als variable Vergiitungsbestandteile sieht das Vergiitungssystem Tantiemen vor, die sich unmittelbar auf den Unternehmenszweck
der nachhaltigen Wertsteigerung beziehen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine Tantieme in Hohe von TEUR 1,0 je EUR 0,01 Dividende, die iiber EUR 0,05 je Stiickaktie
hinaus fiir das abgelaufene Geschaftsjahr an die Aktiondre ausgeschiittet wird, sowie eine auf den langfristigen Unternehmenser-
folg bezogene jéhrliche Vergltung in Hohe von TEUR 1,0 je TEUR 100,0 Ergebnis vor Steuern im Konzernabschluss der Gesellschaft
(,EBT"), welches das durchschnittliche Ergebnis vor Steuern im Konzernabschluss (,EBT") fir die jeweils drei vorangegangenen
Geschédftsjahre iibersteigt.

Die Ermittlung der Dividende erfolgt durch Beschluss der Hauptversammlung auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat. Die
Ermittlung der Ertragsentwicklung basiert auf den Daten des festgestellten Konzernabschlusses.

Jedes Aufsichtsratsmitglied erhdlt auperdem und unabhangig von der Maximalvergiitung fiir jede Aufsichtsrats- oder Ausschuss-
sitzung, an der es teilnimmt, ein Sitzungsgeld in Hohe von TEUR 2,5. Sitzungsgelder werden nur gezahlt fiir die Sitzungen, an denen
das Aufsichtsratsmitglied tatsdchlich teilnimmt.

Honorieren diese Vergiitungsbestandteile die laufende Uberwachung des Vorstands und der Geschaftsentwicklung, so sind unter
kritischer und konstruktiver Begleitung des Aufsichtsrats erwirtschaftete mapgebliche, auperordentliche Steigerungen des Unterne-
hmenswerts in der durch die jeweilige Maximalvergiitung begrenzten Vergiitung der laufenden Tatigkeit nicht beriicksichtigt.

In diesem Bereich hat der Aufsichtsrat dem Vorstand ehrgeizige, langfristige Ziele fiir die mdgliche Marktbewertung von Toch-
tergesellschaften gesteckt und im Vergiitungssystem verankert, wie deren Erreichung auf dem Wege einer Sondertantieme zu
honorieren ist.

Im Zuge der Umsetzung dieser Ziele {ibersteigt der Aufwand auch fiir den Aufsichtsrat das tibliche Map betréchtlich. Zur propor-
tionalen Honorierung des Erfolgs dient die Auslobung einer Sondertantieme, die in § 9 der Satzung beschrieben wird. Die Regelung
zur Maximalvergiitung gemdp Satzung findet auf die Zahlung einer Sondertantieme keine Anwendung. Demzufolge erhalten die
Aufsichtsratsmitglieder eine einmalige Sondertantieme (,Sondertantieme™) fir den Fall, dass mit der Gesellschaft konzernver-
bundene Gesellschaften des Onlinehandels, insbesondere die Selfio SE (Onlinehandelsgesellschaften gemeinsam ,Selfio"), an die
Borse (organisierter Kapitalmarkt) gefiihrt und zugelassen wird (,.erfolgreicher Borsengang”). Die Sondertantieme betrdgt im
Fall des erfolgreichen Bérsengangs TEUR 100, sofern die Marktkapitalisierung der Selfio beim Bérsengang (Schlusskurs am ersten
Handelstag) EUR 100 Mio. bis EUR 200 Mio. betrdgt, und TEUR 200, sofern die Marktkapitalisierung der Selfio mehr als EUR 200 Mio.
betrdgt. Bei einer Marktkapitalisierung unter EUR 100 Mio. wird die jeweilige Sondertantieme nicht fallig. Die Sondertantieme wird
entsprechend gewdhrt, wenn Selfio mittelbar im Wege einer Unternehmenstransaktion an die Borse gebracht wird. Im Fall des
Bdrsengangs im Wege einer Unternehmenstransaktion, bei der nicht alle daran beteiligten Unternehmen mit der Gesellschaft
konzernverbunden sind, ist die erzielte Marktkapitalisierung bei Erstnotierung (Schlusskurs am ersten Handelstag) quotal auf
den Anteil des/der jeweiligen konzernverbundenen Unternehmen(s) zu ermitteln; dieser Anteil bildet die Bemessungsgrundlage
fir die zu zahlende Sondertantieme.



Die Aufsichtsratsverglitungen fiir 2025 betragen insgesamt TEUR 68,1 (Vorjahr: TEUR 79,8). Fiir 2025 wurde keine erfolgsabhangige
Vergiitung zuriickgestellt (Vorjahr: TEUR 0).

Aufsichtsrats- Fixe Vergiitung Erfolgsabhdngige Sitzungsgelder  Vergiitung gesamt*
vergiitung (TEUR) Vergiitung und Auslagen

2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024
Ralf Thoenes (Vorsitz) 10,0 10,0 0 0 10,1 14,5 20,1 245
Stefan Thies
(stellv. Vorsitz) 75 75 0 0 10,2 127 77 20,2
Michael Schmidt 5,0 5,0 0 0 10,0 125 15,0 175
Lenard Lange 50 50 0 0 10,3 12,6 15,3 17,6
Summe* 21,5 21,5 0 0 40,6 52,3 68,1 79,8

*Rundungsbedingte Abweichungen in der Summenzeile und in den Angaben Vergiitung gesamt

AuBerdem hat Ralf Thoenes fiir das Geschaftsjahr 2025 Sitzungsgelder und Auslagenersatz fiir seine Aufsichtsratstatigkeiten bei
der 3U ENERGY AG sowie Selfio SE in Hohe von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 3,0) erhalten. Michael Schmidt hat fiir das Geschéftsjahr 2025
Sitzungsgelder und Auslagenersatz fiir seine Aufsichtsratstétigkeiten bei der Selfio SE in Héhe von TEUR 0,0 (Vorjahr: TEUR 0,0)
erhalten.

Konkrete Angaben iiber Aktienoptionsprogramme

Mit Beschluss vom 25. Mai 2016 hat die Hauptversammlung ein bedingtes Kapital in Hohe von bis zu EUR 3.531.401,00 zur Ausgabe
von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands, Flihrungskrafte und Mitarbeiter im Rahmen eines Aktienoptionsplans geschaffen
und den Vorstand entsprechend ermdchtigt. Mit Beschluss vom 3. Mai 2018 hat die Hauptversammlung die Erméchtigung bis zum
24. Mai 2021 befristet und den Beschluss im Ubrigen besttigt. Von dieser Erméchtigung hat der Vorstand am 6. Dezember 2018
mit Zustimmung des Aufsichtsrats Gebrauch gemacht und einen Aktienoptionsplan 2018 aufgelegt.



Aktienoptionsplan 2018
Der Aktienoptionsplan 2018 hat folgende Eckpunkte:

Bezugsberechtigte sind:

Gruppe 1:  Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft

Gruppe 2:  Prokuristen der Gesellschaft und Mitglieder der Geschéftsfiihrungen in- und auslandischer verbundener Unternehmen
(§15 AktG)

Gruppe 3: Mitarbeiter der Gesellschaft in Schliisselpositionen auf der ersten Fiihrungsebene unterhalb des Vorstands sowie
sonstige Mitarbeiter der Gesellschaft

Gruppe 4: Mitarbeiter der in- und auslandischen verbundenen Unternehmen (§ 15 AktG) in Schllisselpositionen auf der ersten
Fiihrungsebene unterhalb der Geschadftsleitung sowie sonstige Mitarbeiter der in- und auslandischen verbundenen
Unternehmen (§ 15 AktG)

Die Ausiibung der Optionsrechte gemap dem Aktienoptionsplan 2018 ist nach Ablauf einer vierjahrigen Sperrfrist innerhalb von
acht Jahren, beginnend mit dem Tag der Ausgabe der Option, mdglich.

Die Optionsrechte diirfen nicht in der Zeit zwischen dem zehnten Tag des letzten Monats eines Quartals und dem Tag der nach-
folgenden Bekanntgabe der (vorldufigen) Quartalsergebnisse, dem 1. Januar eines jeden Jahres und dem Tag der nachfolgenden
Bekanntgabe des (vorldufigen) Jahresergebnisses sowie dem zehnten Tag des Monats vor Bekanntmachung der Einladungsbekannt-
machung zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft und dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung ausgeiibt werden.

Die Optionsrechte sind nicht tibertragbar. Jedes Optionsrecht berechtigt zum Erwerb einer Aktie der Gesellschaft zum Ausiibungs-
preis. Der Ausiibungspreis fiir die Optionsrechte entspricht dem Durchschnittskurs der Schlusskurse der Aktie an den 15 Handelstagen
vor der Auflegung des Aktienoptionsprogramms am 6. Dezember 2018 in Hohe von EUR 1,03 zuziiglich eines Aufschlags von 20 %
als Erfolgsziel. Der Ausiibungspreis betrdgt somit EUR 1,24 je Aktie.

Die durch die Ausiibung der Aktienoptionen erhaltenen Aktien darf der Bezugsberechtigte nur unter Beachtung der gesetzlichen
Beschrankungen verdufern.

Von denim Rahmen dieses Programms insgesamt ausgegebenen 2.771.998 Aktienoptionen waren zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025
1.178.000 Aktienoptionen verfallen und 1.501.998 Aktienoptionen ausgelibt. Die Anzahl der zugeteilten, noch nicht ausgeiibten
Aktienoptionen aus dem Aktienoptionsprogramm 2018 belduft sich zum 31. Dezember 2025 auf 92.000 Stiick.

Im Einklang mit den Bedingungen des Aktienoptionsplans werden keine weiteren Optionen ausgegeben.






Bestatigungsvermerk des unabhangigen Abschlusspriifers

An die 3U Holding AG, Marburg

Vermerk des unabhéngigen Wirtschaftspriifers iiber die Priifung des Vergiitungsberichts nach § 162 Abs. 3 AktG

Priifungsurteile

Wir haben den Vergiitungsbericht der 3U Holding AG, Marburg, fiir das Geschafts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 daraufhin formell gepriift, ob die
Angaben nach §162 Abs.1und 2 AktG im Vergiitungsbericht gemacht wurden. In
Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir den Vergiitungsbericht nicht inhaltlich
gepriift.

Nach unserer Beurteilung sind im beigefiigten Vergiitungsbericht in allen wesent-
lichen Belangen die Angaben nach §162 Abs. 1und 2 AktG gemacht worden.
Unser Priifungsurteil erstreckt sich nicht auf den Inhalt des Vergiitungsberichts.

Grundlage fiir das Priifungsurteil

Wir haben unsere Priifung des Vergiitungsberichts in Ubereinstimmung mit
§162 Abs. 3 AktG unter Beachtung des IDW Priifungsstandards: Die Priifung
des Vergitungsberichts nach §162 Abs. 3 AktG (IDW PS 870 (09.2023)) durch-
gefiihrt. Unsere Verantwortung nach dieser Vorschrift und diesem Standard
ist im Abschnitt ,Verantwortung des Wirtschaftspriifers” unseres Vermerks
weitergehend beschrieben. Wir haben als Wirtschaftspriiferpraxis die
Anforderungen des IDW Qualitédtssicherungsstandards: Anforderungen an das
Qualitdtsmanagement in der Wirtschaftspriiferpraxis (IDW QMS 1(09.2022))
angewendet. Die Berufspflichten gemap der Wirtschaftspriiferordnung und
der Berufssatzung fiir Wirtschaftspriifer/vereidigte Buchpriifer einschlieplich
der Anforderungen an die Unabhangigkeit haben wir eingehalten.

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats
Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich fiir die Aufstellung
des Vergiitungsberichts, einschlieplich der dazugehdrigen Angaben, der den

Anforderungen des § 162 AktG entspricht. Ferner sind sie verantwortlich fir die
internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines

Bonn, 30. Marz 2026

RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Wirtschaftspriifungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Uwe Harr
Wirtschaftspriifer

Tobias Schmelter
Wirtschaftspriifer

Vergiitungsberichts, einschlieplich der dazugehdrigen Angaben, zu ermdglichen,
der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Hand-
lungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermdgensschadigungen)
oder Irrtimern ist.

Verantwortung des Wirtschaftspriifers

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dariiber zu erlangen, ob im
Vergiitungsbericht in allen wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1
und 2 AktG gemacht worden sind, und hieriiber ein Priifungsurteil in einem
Vermerk abzugeben.

Wir haben unsere Priifung so geplant und durchgefiihrt, dass wir durch einen
Vergleich der im Vergiitungsbericht gemachten Angaben mit den in § 162 Abs. 1
und 2 AktG geforderten Angaben die formelle Vollstandigkeit des Vergiitungs-
berichts feststellen kdnnen. In Einklang mit §162 Abs. 3 AktG haben wir die
inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollstandigkeit der einzelnen
Angaben oder die angemessene Darstellung des Vergiitungsberichts nicht gepriift.

Umgang mit etwaigen irrefiihrenden Darstellungen

Im Zusammenhang mit unserer Priifung haben wir die Verantwortung, den
Vergiitungsbericht unter Beriicksichtigung der Kenntnisse aus der Abschluss-
priifung zu lesen und dabei fiir Anzeichen aufmerksam zu bleiben, ob der
Vergiitungsbericht irrefiihrende Darstellungen in Bezug auf die inhaltliche
Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollstdndigkeit der einzelnen Angaben
oder die angemessene Darstellung des Vergiitungsberichts enthalt.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgefiihrten Arbeiten zu dem Schluss
gelangen, dass eine solche irrefiihrende Darstellung vorliegt, sind wir ver-
pflichtet, liber diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang
nichts zu berichten.



3U 4~ HOLDING

3U HOLDING AG

Zu den Sandbeeten1b
35043 Marburg
Deutschland

Tel.: +49 (0) 6421 999-0

www.uuu.de



	Vergütungsbericht 2025
	Inhalt
	Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers


